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RS OGH 1977/2/14 Bkd4/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1977

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Ausfälle gegenüber einem Richter "Ich habe meinen Verhandlungsstil seit zwanzig Jahren und werde ihn Ihretwegen

nicht ändern; ich habe Ihre Belehrungen auch nicht nötig" und Vorwurf der "vorgefaßten Meinung" als

Disziplinarvergehen.
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